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1 Antrag auf A1-Bescheinigung (Pilotbetrieb) 

Der Pilotbetrieb findet mit ausgewählten Anwendern statt.  

Nach erfolgreichem Abschluss des Pilotbetriebes erfolgt dann die Freischaltung für alle 

Anwender.  

1.1 Allgemeines 

Mit dem elektronischen Verfahren zur Beantragung einer A1-Bescheinigung sowie der 

Beantragung einer Ausnahmevereinbarung (noch nicht im Pilotbetrieb enthalten) sollen 

weitere Prozesse optimiert werden. Arbeitgeber können somit für ihre Arbeitnehmer, die 

vorübergehend in einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, in einen Vertragsstaat 

des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in die Schweiz entsandt 

werden und für die nach Artikel 12 Absatz 1 VO (EG) Nr. 883/2004 die deutschen 

Rechtsvorschriften über soziale Sicherheit gelten, Anträge auf Ausstellung einer A1-

Bescheinigung an die zuständige Stelle übermitteln. 

Die Zuständigkeit der Rentenversicherung für die Ausstellung einer A1-Bescheinigung ergibt 

sich im elektronischen Verfahren ausschließlich für Personen, die nicht Mitglied der 

gesetzlichen Krankenversicherung (pflichtversichert, freiwillig versichert oder 

familienversichert) oder nicht Mitglied einer berufsständischen Versorgungseinrichtung sind. 

Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die in der gesetzlichen Krankenversicherung 

freiwillig, pflicht- oder familienversichert sind, ist die entsprechende Krankenkasse zuständig. 

Entsendungen für Mitglieder einer Berufsständischen Versorgung (Ärzte, Apotheker, etc.) 

regelt die ABV (Arbeitsgemeinschaft der Berufsständischen Versorgungseinrichtungen) in 

Berlin. 

Mit der A1-Bescheinigung (Entsendebescheinigung) weisen Sozialversicherungsträger 

nach, dass ein Arbeitnehmer für die Zeit seiner Beschäftigung im Ausland der 

Sozialversicherung seines Heimatstaats angehört. 
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1.2 Erstellen Antrag A1-Bescheinigung 

Um einen Antrag auf A1-Bescheinigung zu erstellen, markieren Sie den entsprechenden 

Arbeitnehmer und gehen über 

Auswertungen > Bescheinigungen/Vorlagen/Erhebungen > Neu > Elektronisch  

oder über  

rechte Maustaste > Bescheinigungen/Vorlagen/Erhebungen > Neu > Elektronisch. 

 

Im nächsten Schritt wählen Sie als Bescheinigungs-/Vorlagentyp 

Bescheinigungen/Vorlagen für rvBEA aus und danach die Position A1 

Entsendebescheinigung. 
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Nach dem Fertigstellen hat der Antrag den Status unvollständig. Über Bearbeiten/Ansicht 

können die fehlenden Angaben des Antrages ergänzt werden.  

 

Die Merkmale, die mit einem roten Warnsymbol gekennzeichnet sind, sind Pflichtfelder des 

gesetzlich vorgeschriebenen Datensatzes und sind entsprechend auszufüllen. 
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Ein Großteil der erforderlichen Angaben befindet sich nicht in den Abrechnungsdaten des 

Arbeitnehmers und hat auch nichts mit der Lohnabrechnung an sich zu tun, so dass der 

manuelle Aufwand zur Erstellung eines solchen Antrages relativ hoch ist. 
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1.2.1 Besonderheit bei Zuständigkeit der Minijobzentrale 

Da bei einem Minijobber oder einem kurzfristig Beschäftigten nicht die gesetzliche 

Krankenkasse, sondern die Minijobzentrale in den Abrechnungsdaten hinterlegt ist, beinhaltet 

der Dialog eine weitere Seite zur Auswahl seiner zuständigen Krankenkasse.  

 

Öffnet man die Auswahl über den Pfeil, so befinden Sie sich in der Krankenkassenübersicht. 

Wählen Sie hier die Krankenkasse aus, bei der der Arbeitnehmer tatsächlich krankenversichert 

ist.  
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1.2.2 Neue Stammdaten zu rvBEA 

Die unter der Registerkarte Beschäftigung in Deutschland > Verantwortlichkeit 

Arbeitgeber und der Registerkarte Erklärung Arbeitgeber zu tätigenden Angaben, können 

in den Abrechnungsdaten der Firma fest hinterlegt werden, damit diese Positionen im Antrag 

bereits vorbelegt sind.  
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Firma > Abrechnungsdaten > rvBEA 

 

  



 

 
Seite 11 von 28 

1.3 Versenden Antrag A1-Bescheinigung 

Sind alle Pflichtfelder gefüllt und der Antrag vollständig, kann er über den Button Bereitstellen 

zum Versand bereitgestellt werden. Das Speichern des Mandanten ist zwingend erfoderlich. 

 

Der Antrag wird werktags in der darauffolgenden Nacht an die zuständige Institution 

übermittelt.  

Nachdem der Antrag bereitgestellt wurde, kann er nicht mehr bearbeitet werden.  

Zurzeit ist bei einem bereits bereitgestellten Antrag weder der Button Entsperren noch der 

Button Stornieren aktiv. Diese Funktionen werden in einer der weiteren Ausbaustufen möglich 

sein. 
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1.4 Ansicht Antrag A1-Bescheinigung 

Unter Dienste > A1 Bescheinigung (rvBEA) haben Sie eine Übersicht über alle versendeten 

Anträge. 

Es öffnet sich ein Fenster, in dem alle Anträge angezeigt werden, die bisher erstellt wurden.  

Es ist nun zu unterscheiden, für wen die Anträge angezeigt werden sollen:  

 Steht man auf der Firma, werden alle Anträge angezeigt, die in dem ausgewählten 

Monat erstellt wurden.  

 Steht man auf der Betriebsstätte, werden nur die Anträge für Arbeitnehmer dieser 

Betriebsstätte im ausgewählten Monat angezeigt.  

 Steht man auf einem Arbeitnehmer, werden alle Anträge für den ausgewählten 

Arbeitnehmer angezeigt.  

 

Ein Protokoll wird auch erst in einer der weiteren Ausbaustufen möglich sein.  
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1.5 Rückmeldung durch die zuständige Institution  

Zur Zeit kann die Antwort seitens der zuständigen Institution noch mind. 4 Tage dauern.  

Per Systemnachricht werden Sie über die Rückmeldung (Bewilligung oder Ablehung) 

informiert. 

 

Wird der Antrag A1-Bescheinigung bewilligt, können Sie sich diesen in der eLohnakte des 

Arbeitnehmers ansehen. Mit einem Zeitversatz von 48 Stunden wird dieser auch im 

eMitarbeiter angezeigt, sofern der Arbeitnehmer sich bereits für den eMitarbeiter registriert hat.  
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1.6 Leistung zur Rechnungsstellung 

Beim Bereitstellen des Antrages A1-Bescheinigung entsteht eine Leistung A1 

Entsendebescheinigung.  

Für ETL-Berater ist im ETL-Standard die Leistungsnummer 27/5 hinterlegt. Diese muss bei 

Bedarf ausgewählt werden. 
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2 Rechnungswesen 

2.1 Erweiterung Import Rechnungswesen 

Seit der Version 10.3.0 vom 15.11.2018 ist es bereits möglich, die Buchungskonten zu allen 

Lohnarten und Nettobe-/-abzügen über Mandant > Import > Rechnungswesen zu 

importieren. Diese Importmöglichkeit wird nun um folgende Punkte erweitert: 

 Zuordnung Konten zu Sammelkonten 

 Zuordnung Konten zur Aufteilung der AG-Anteile SV 

 Zuordnung Konten zur Aufteilung der Verbindlichkeiten 

 

Die bereits bestehende Auswahlmöglichkeit Zuordnung Konten zu Lohnarten wird um den 

Zusatz Nettobe-/abzüge erweitert.  
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Die CSV-Datei muss wie folgt aufgebaut sein: 

 Mandantennummer 

 Bezeichnung 

 Fibu-Konto 

 Buchungskennzeichen 

 Buchungstext  

 OID (Identifikationsnummer in edlohn) 

 

Um die Identifikationsnummer (OID) zu erhalten, können Sie über Mandant > Export > 

Rechnungswesen eine CSV-Datei mit den entsprechenden Angaben erzeugen.  
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Je ausgewählte Position erhalten Sie eine CSV-Datei. 

 

Die Dateien Lohnarten und Nettobe_abzüge enthalten neben der Identifikationsnummer der 

Lohnart noch viele weitere Informationen, wie z.B. alle Einstellungen, die über Abrechnung > 

Einstellungen hinterlegt wurden. Die OID befindet sich in der ersten Spalte.  

Die restlichen Dateien enthalten nur die für den Import erforderlichen Daten. 

Wird die Kontenzuordnung auf diesem Weg importiert, wird als Kontenrahmen 999 - 

selbstdefiniert unter Dienste > Rechnungswesen > Einstellungen systemseitig 

angegeben.  

War bereits vorher ein Kontenrahmen hinterlegt, werden die Kontenzuordnungen für alle 

Lohnarten und Nettobe-/-abzüge entfernt. Über Dienste > Rechnungswesen > 

Konten/Kostenstellen zuordnen sind dann nur noch die durch die Datei importierten 

Buchungskonten sichtbar. 
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2.2 Verbuchungen Erstattungen SOKA-Bau und Bundesagentur für 
Arbeit  

Das Buchungsverhalten im Falle von KUG, S-KUG einschließlich SV-Beiträge, MWG und 

ZWG (Bundesagentur für Arbeit), Urlaubserstattung (SOKA-Bau) sowie Ausbildungsvergütung 

einschließlich SV-Beiträge (SOKA-Bau) ist mit der neuen Version überarbeitet worden. 

Hierzu gibt es ab dem Abrechnungsmonat Januar 2019 über Dienste > Rechnungswesen > 

Konten/Kostenstellen zuordnen neue Sammelkonten: 

 Erstattung Ausbildungsvergütung (Korrektur Aufwand) 

 Erstattung SV-Beiträge Ausbildungsvergütung (Korrektur Aufwand) 

 Ford Erstattung Ausbildungsvergütung 

 Erstattung KUG (Korrektur Aufwand) 

 Erstattung S-KUG (Korrektur Aufwand) 

 Erstattung SV-Beiträge S-KUG (Korrektur Aufwand) 

 Erstattung MWG (Korrektur Aufwand) 

 Erstattung ZWG (Korrektur Aufwand) 

 Ford Erstattung KUG/S-KUG 

 

Für einige Kontenrahmen sind systemseitig ab April 2019 Konten hinterlegt. Diese Konten sind 

als Buchungsvorschlag zu verstehen und können jederzeit von Ihnen geändert werden. 

Benötigen Sie die Kontierung bereits ab Januar 2019, können Sie diese über Dienste > 

Rechnungswesen > Kontenzuordnung aktualisieren generieren.  

Bitte beachten: 

Für die Kontenrahmen 1, 2, 15, 18, 21, 25 und 26 können keine Konten systemseitig vorgelegt 

werden, da in diesen Kontenrahmen keine passenden Konten vorhanden sind. 

Damit trotzdem ein Ausweis auf der Buchungsliste erfolgen kann, müssen die benötigten 

Konten von Ihnen hinterlegt werden.  
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2.3 Aktualisierung Kontenzuordnung AAG-Anträge 

Für einige Kontenrahmen sind systemseitig ab April 2019 neue Konten hinterlegt. Diese 

Konten sind als Buchungsvorschlag zu verstehen und können jederzeit von Ihnen geändert 

werden. Benötigen Sie die neue Kontierung bereits ab Januar 2019, können Sie diese über 

Dienste > Rechnungswesen > Kontenzuordnung aktualisieren generieren.  

Bitte beachten: 

Für die Kontenrahmen 1, 2, 15, 18, 21, 25 und 26 können keine Konten systemseitig vorgelegt 

werden, da in diesen Kontenrahmen keine passenden Konten vorhanden sind. 

Damit trotzdem ein Ausweis auf der Buchungsliste erfolgen kann, müssen die benötigten 

Konten von Ihnen hinterlegt werden.  
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3 Neue Lohnarten für Belegschaftsrabatte 

Ab Abrechnungsmonat Januar 2019 stehen Ihnen zwei neue Systemlohnarten zur 

Abrechnung von Belegschaftsrabatten zur Verfügung. Diese finden Sie unter 

Lohnartengruppen > Sachbezug > Sachbezug – stsv-frei und Sachbezug – lfd Bezug. 

 

Die Lohnart Belegschaftsrabatt (stsv-frei) prüft ein Überschreiten des zurzeit gültigen 

steuerlichen Freibetrages von 1080 €. Wird dieser überschritten, erhalten Sie beim Berechnen 

eine Warnung.  

 

Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des Freibetrages eine Aufteilung auf beide 

Lohnarten durch Sie durchgeführt werden muss. edlohn weist Sie lediglich auf das 

Überschreiten hin.  

Auch für diese neuen Lohnarten sind systemseitig für einige Kontenrahmen ab April 2019 

Konten hinterlegt. Diese Konten sind als Buchungsvorschlag zu verstehen und können 

jederzeit von Ihnen geändert werden. Benötigen Sie die Kontierung bereits ab Januar 2019, 

können Sie diese über Dienste > Rechnungswesen > Kontenzuordnung aktualisieren 

generieren.  
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Bitte beachten: 

Für die Kontenrahmen 1, 2, 15, 18, 21, 25 und 26 können keine Konten systemseitig vorgelegt 

werden, da in diesen Kontenrahmen keine passenden Konten vorhanden sind. 

Damit trotzdem ein Ausweis auf der Buchungsliste erfolgen kann, müssen die benötigten 

Konten von Ihnen hinterlegt werden.  
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4 Neuer Änderungsgrund bei AG-Steuernummernwechsel 

Auszug aus dem Leitfaden zum Steuernummernwechsel im Verfahren ELStAM: 

Im Verfahren ELStAM ist eine eindeutige Identifizierung aller Beteiligten (Arbeitgeber, 

Arbeitnehmer und Datenübermittler) notwendig. Die eindeutige Zuordnung eines 

Arbeitnehmers erfolgt auf Basis seiner lebenslang gültigen IdNr. und seines Geburtsdatums. 

Zur Identifizierung des Arbeitgebers wird die aktuelle Steuernummer der lohnsteuerlichen 

Betriebsstätte übermittelt und Datenübermittler identifizieren sich über eine mit dem 

verwendeten Zertifikat verbundene Steuernummer. 

Führt die Finanzverwaltung aufgrund organisatorischer oder fachlicher Entscheidungen des 

zuständigen Betriebsstättenfinanzamt seine Aktenabgabe verbunden mit einem 

Steuernummernwechsel durch, dann sind mehrere Handlungen auf Seiten des Arbeitgebers 

erforderlich, die für die (weitere) Teilnahme am Verfahren ELStAM von Bedeutung sind. 

Zur korrekten Vorgehensweise gibt es ab der neuen Version einen weiteren Grund der 

Steuernummernänderung: 

Firma > Abrechnungsdaten > Lohnsteuer > Grund der Steuernummernänderung 

 NEU > Umfirmierung – Die Arbeitnehmer werden mit der alten Steuernummer 

abgemeldet und mit der neuen Steuernummer angemeldet.  

 Umorganisation Finanzamt – Zur Initialisierung der neuen Steuernummer wird eine 

Ummeldung für jeden Arbeitnehmer erzeugt.  

 Fehleingabe – Die Arbeitnehmer werden mit der alten Steuernummer abgemeldet und 

mit der neuen Steuernummer angemeldet.  

 Arbeitgeberumzug – Zur Initialisierung der neuen Steuernummer wird eine Ummeldung 

für jeden Arbeitnehmer erzeugt.  

 Arbeitgeberumzug in ein anderes Bundesland – Die Arbeitnehmer werden mit der alten 

Steuernummer abgemeldet und mit der neuen Steuernummer angemeldet.  

 

Die dazugehörigen ELStAM-Meldungen entstehen systemseitig nach dem Berechnen und 

werden entweder mit der nächsten Abrechnung versendet oder können über Dienste > 

ELSTER > ELStAM-Meldungen versenden vorab versendet werden.  
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5 Arbeitgeberübersicht (Gesamtaufwand) als Export 
möglich  

Die Auswertung Arbeitgeberübersicht (Gesamtaufwand) kann ab der neuen Version 

exportiert werden.  

Gehen Sie hierzu über Mandant > Export > Arbeitgeberübersicht (Gesamtaufwand). 

 

Aufgrund der tabellarischen Form erfolgt dieser Export als Excel-Datei und nicht wie bei allen 

anderen Exporten als CSV-Datei. 
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Bitte beachten: 

Die Datei enthält keinerlei Formeln oder Summen. Sollten Sie manuell Zahlen abändern, 

müssen Sie auch die dazugehörigen Ergebnisse anpassen.  
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6 Kennzeichnung Arbeitnehmer mit eMitarbeiter-Zugang 

Ob ein Arbeitnehmer einen eMitarbeiter-Zugang hat, können Sie nun direkt in der Übersicht 

erkennen.  

 

Das Symbol  wird erst dann bei einem Arbeitnehmer angezeigt, wenn dieser nach der 

Einladung auch die Registrierung / Verifizierung durchgeführt hat. Wird ein Arbeitnehmer 

wieder ausgeladen verschwindet das Symbol.  

 

7 Neue Feiertage in Berlin und Thüringen 

Das Bundesland Berlin hat ab 2019 einen neuen gesetzlichen Feiertag (Internationaler 

Frauentag), der künftig auf den 8. März fällt. Hinzu kommt ein einmaliger Feiertag (Tag der 

Befreiung) im Jahr 2020, nämlich am 8. Mai. 

Auch das Bundesland Thüringen kann sich auf einen neuen Feiertag (Weltkindertag) freuen, 

der künftig auf den 20. September fällt. 

Die neuen Feiertage sind in edlohn eingearbeitet und werden bei Nutzung des Kalendariums 

systemseitig als Feiertag vorgegeben.  

 

 


